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Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung des
§ 10g des Einkommensteuergesetzes

Gemeinsamer Runderlass
des Ministeriums fur Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung,
des Ministeriums fur Kultur und Wissenschaft
und des Ministeriums der Finanzen

Vom 12. September 2019

Die Inanspruchnahme der Steuervergtinstigung gemaB § 10g des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), welches zuletzt
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 4. August 2019 (BGBI. | S. 1066) geandert worden ist, im Fol-
genden EStG, fur Aufwendungen fur Herstellungs- und ErhaltungsmaBnahmen an eigenen
schutzwirdigen Kulturgltern, die weder zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwecken
genutzt werden, setzt eine Bescheinigung der nach Landesrecht zustandigen oder von der Lan-
desregierung bestimmten Stelle voraus. Soweit es sich dabei um Kulturguter im Sinne von § 10g
Absatz | Satz 2 Nummer | bis 3 EStG handelt, das heiBt Baudenkmaler, Gebaude oder Gebaude-
teile in Denkmalbereichen, Bodendenkmaler, ist dies die Untere Denkmalbehorde. Fir Bescheini-
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gungen fur Kulturguter im Sinne von § 10g Absatz | Satz 2 Nummer 4 EStG, insbesondere Samm-
lungen, ist gemaB § 8 Absatz 3 des Landesorganisationsgesetzes NRW vom 10. Juli 1962 (GV.

NRW. S. 421), das zuletzt durch Gesetz vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 566) gedndert worden
ist, die Bezirksregierung zustandig.

1

Bescheinigungsverfahren

1.1

Die Bescheinigung, die objektbezogen ist, muss die Eigentiimerin oder der Eigentiimer eines Kul-
turguts im Sinne der Nummer 2 schriftlich beantragen, vergleiche Muster 1 - Anlage 1. Die Be-
scheinigung hat dem Muster 2 in Anlage 2 zu entsprechen. Eine Zusammenfassung mit anderen
Bescheinigungen ist nicht moglich. An eine Vertreterin oder einen Vertreter kann eine Bescheini-
gung nur erteilt werden, wenn eine wirksame Vertretungsvollmacht vorliegt.

1.2

Die Bescheinigungsbehérde hat zu prifen,

a) ob die MaBnahmen

aa) an einem Kulturgut im Sinne des § 10g Absatz 1 Satz 2 durchgefiihrt worden sind, vergleiche
Nummer 2,

bb) erforderlich waren, vergleiche Nummer 3,

cc) in Abstimmung mit der zustandigen Stelle durchgefiihrt worden sind, vergleiche Nummer 4,
b) in welcher Héhe Aufwendungen, die die vorstehenden Voraussetzungen erfiillen, angefallen
sind, vergleiche Nummer 5,

c) inwieweit Zuschiisse aus 6ffentlichen Mitteln durch die fiir Denkmalpflege oder das Archivwe-
sen zustandige Behdrde bewilligt worden sind oder nach Ausstellung der Bescheinigung bewil-
ligt werden, vergleiche Nummer 6.

1.3

Die Bescheinigung unterliegt weder in rechtlicher noch in tatsachlicher Hinsicht der Nachprifung
durch die Finanzamter und Finanzgerichte. Es handelt sich hierbei um einen Verwaltungsakt in
Form eines Grundlagenbescheides mit Bindungswirkung fir steuerliche Folgebescheide gemai
§ 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
1. Oktober 2002 (BGBI. | S. 3866; 2003 | S. 61), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 11.
Juli 2019 (BGBI. | S. 1066) geandert worden ist. Die Bescheinigungen binden die Finanzéamter im
Rahmen des gesetzlich vorgegebenen Umfangs.

1.4.1

Ist jedoch aus Sicht des Finanzamts offensichtlich, dass die Bescheinigung fur MaBnahmen er-
teilt worden ist, bei denen die Voraussetzungen nicht vorliegen, hat das Finanzamt ein Remons-
trationsrecht, das heiBt, es kann die Bescheinigungsbehérde zur Uberpriifung veranlassen sowie
um Riicknahme oder Anderung der Bescheinigung nach MaBgabe des § 48 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes flr das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602)
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geédndert worden
ist, im Folgenden VwVfG NRW, bitten. Die Bescheinigungsbehorde ist verpflichtet, dem Finanz-
amt von der Riicknahme oder Anderung der Bescheinigung gemaB § 4 der Mitteilungsverord-
nung vom 7. September 1993 (BGBI. | S. 1554), die zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2003
(BGBI. I S. 2848) gedndert worden ist, im Folgenden MV, Mitteilung zu machen.

1.4.2

Dabei gilt fur Bescheinigungen der Unteren Denkmalbehdrden Folgendes:
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Lehnt die Untere Denkmalbehérde eine Aufhebung beziehungsweise Anderung der erteilten Be-
scheinigung ab, so hat sie die hierfliir maBgebenden Griinde dem Finanzamt mitzuteilen. Nimmt
das Finanzamt zu dieser ablehnenden Entscheidung erneut Stellung, so entscheidet die Obere
Denkmalbehdrde.

1.4.3

Die bescheinigten Aufwendungen kénnen steuerrechtlich jedoch nur bericksichtigt werden,
wenn auch die weiteren steuerrechtlichen Voraussetzungen, die durch das zustandige Finanz-
amt gepruft werden, vorliegen, vergleiche Nummer 7.

1.4.4

Auf das Priifungsrecht des Finanzamts ist in der Bescheinigung zwingend hinzuweisen. Der Be-
scheinigung ist gemaB § 37 Absatz 6 VwVfG NRW eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufligen.
1.5.1

Um der Eigentimerin oder dem Eigentimer friihzeitig Klarheit Gber den Inhalt der zu erwarten-
den Bescheinigung zu geben, kann die Bescheinigungsbehoérde ihm bereits im Rahmen der Ab-
stimmung eine schriftliche Zusicherung nach § 38 des VwVfG NRW Uiber die zu erwartende Be-
scheinigung erteilen. Eine verbindliche Auskunft Uber die voraussichtliche Hohe der Steuerver-
gunstigung, kann nur das Finanzamt erteilen. Voraussetzung hierfir ist eine Zusicherung nach
dem als Anlage 3 beigefiigten Muster 3.

1.5.2

Die schriftliche Zusicherung hat den Hinweis zu enthalten, dass allein das zustandige Finanzamt
prift, ob steuerlich beglinstigte Aufwendungen fiir Herstellungs- oder ErhaltungsmaBnahmen im
Sinne des § 10g EStG oder hiernach nicht begulinstigte andere Kosten vorliegen.

1.5.3

Die Zusicherung ist keine Bescheinigung im Sinne des § 10g Absatz 3 EStG. Sie ist nicht zur Vor-
lage geeignet, um die Steuerbegiinstigung in Anspruch zu nehmen.

1.5.4

Die Zusicherung fur Aufwendungen an Bau- und Bodendenkmalern oder Gebauden, die Teil ei-
nes Denkmalbereichs sind, ergeht im Benehmen mit dem Landschaftsverband, vergleiche Num-
mer 7.

1.5.5

Die fir die Durchfiihrung des Bescheinigungsverfahrens zustandigen Stellen haben die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

2

Kulturguter im Sinne des § 10g Absatz 1 Satz 2 EStG

2.1

Priifungsumfang der Bescheinigungsbehorde

Die zustandige Behdrde hat zu bescheinigen, dass

a) das Gebiude oder der Gebiudeteil als Baudenkmal oder Teil eines Baudenkmals nach §§ 3
oder 4 des Denkmalschutzgesetzes - vom 11. Marz 1980, das zuletzt durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) geandert worden ist, im Folgenden DSchG, unter
Schutz gestellt oder Teil eines Denkmalbereichs nach §§ 5, 6 DSchG ist,

b) die gartnerische, bauliche oder sonstige Anlage, die kein Gebaude oder Gebaudeteil ist, nach
§§ 3 oder 4 DSchG unter Schutz gestellt ist,

c) das Mobiliar, die Kunstgegenstande, Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bi-
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bliotheken oder Archive,

aa) sich seit mindestens 20 Jahren im Besitz der Familie des Steuerpflichtigen befinden oder
bb) in ein Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes oder

cc) in ein Verzeichnis national wertvoller Archive eingetragen sind und

dd) dass deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung fiir Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im
offentlichen Interesse liegt.

211

Begriffsbestimmungen

2.1.11

Unter den Begriffen Gebaudegruppe oder Gesamtanlage im Sinne dieser Richtlinien sind Denk-
malbereiche im Sinne des § 2 Absatz 3 DSchG zu verstehen, die nach §§ 5, 6 DSchG unter
Schutz gestellt sind. Hierzu gehoéren nicht Gebaude in der engeren Umgebung eines Baudenk-
mals, die auBerhalb des Denkmalbereichs liegen.

2.1.1.2

Gartnerische Anlagen sind historische Park- und Gartenanlagen, die Gegenstand des Denkmal-
schutzes sind. Dazu gehdren auch die in die gartnerische Anlage einbezogenen baulichen Anla-
gen, soweit diese nicht eigenstandig unter Schutz gestellt sind, zum Beispiel Freitreppen, Balus-
traden, Pavillons, Mausoleen, Anlagen zur Wasserregulierung, klinstliche Grotten, Wasserspiele,
Brunnenanlagen. Die Abgrenzung gegenuber einem Naturdenkmal oder einem geschitzten
Landschaftsbestandteil richtet sich nach dem Denkmalrecht.

2.1.1.3

Bauliche Anlagen im Sinne dieser Richtlinien sind bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauord-
nung, die keine Gebaude oder Gebaudeteile sind, zum Beispiel Briicken, Befestigungen. Die bau-
liche Anlage selbst muss vor Beginn der MaBnahmen wirksam nach §§ 3 oder 4 DSchG unter
Schutz gestellt worden sein. Zu den baulichen Anlagen gehoéren auch Teile von baulichen Anla-
gen zum Beispiel Ruinen oder sonstige tbriggebliebene Teile ehemals groBerer Anlagen.

2.1.1.4

Zu den sonstigen Anlagen gehdren zum Beispiel Bodendenkmaler oder Maschinen, die Gegen-
stand des Denkmalschutzes sind.

2.1.1.5

Mobiliar, Kunstgegenstande, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken
und Archive missen jeweils die Voraussetzungen des § 10g Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG er-
fullen: Sie mussen sich seit mindestens 20 Jahren im Besitz der Familie der oder des Steuer-
pflichtigen befinden oder in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes oder das Verzeich-
nis national wertvoller Archive eingetragen sein und ihre Erhaltung muss wegen ihrer Bedeutung
flr Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im offentlichen Interesse liegen.

2.1.1.51

Zum Mobiliar gehért das bewegliche Inventar eines Gebaudes, wie zum Beispiel Teppiche, Ta-
pisserien, Musikinstrumente, Bibliotheken, Waffen sowie einzelne Werke der bildenden und an-
gewandten Kunst. Es kann sich zum Beispiel um das Mobiliar berihmter Personlichkeiten aus
Kunst, Literatur und Politik handeln.

2.1.1.5.2

Kunstgegenstande sind Werke der bildenden Kunst, zum Beispiel Gemalde, Grafik, der Bildhau-
erkunst, zum Beispiel Skulpturen, und angewandten Kunst, zum Beispiel Uhrmacherwerke, Gold-
und Silberschmiedearbeiten.

2.1.1.5.3

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/12



Kunstsammlungen sind eine Gesamtheit von Gegenstanden, die zielgerichtet unter einer The-
menstellung systematisiert zusammengefihrt wurden, aus kiinstlerischen, wissenschaftlichen
oder asthetischen Prinzipien zusammengetragen wurden und die mehr als nur die Summe ihrer
einzelnen Bestandteile darstellen und dadurch einen besonderen Wert gewinnen. Kunstsamm-
lungen in diesem Sinne umfassen Kunstgegenstande im vorgenannten Sinn.

2.1.1.5.4

Wissenschaftliche Sammlungen umfassen Gegenstande, die nach wissenschaftlichen Interessen
unter bestimmten Gesichtspunkten zusammengestellt sind. Hierzu zahlen zum Beispiel ethno-
graphische, historische, numismatische oder naturwissenschaftliche Sammlungen.

2.1.2

Unterschutzstellung von Kulturglitern im Sinne des § 10g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 EStG
2.1.2.1

Gebaude, Gebaudeteile, gartnerische, bauliche oder sonstige Anlagen mussen bereits vor Be-
ginn der MaBnahmen gemaB §§ 3 oder 4 DSchG oder als Teil eines Denkmalbereichs geman §§
5 und 6 DSchG wirksam unter Schutz gestellt sein.

2.1.2.2

Bei Wegfall der Denkmaleigenschaft ist eine steuerliche Beglinstigung ab dem Jahr, das dem
Wegfall der Denkmaleigenschaft folgt, ausgeschlossen.

2.1.2.3

Entfallt die offentlich-rechtliche Bindung durch die Denkmalschutzvorschriften innerhalb des 10-
jahrigen Beglinstigungszeitraumes des § 10g EStG, ist dies dem zustandigen Finanzamt geman §
4 MV mitzuteilen.

2.1.3

Unterschutzstellung von Kulturgiitern im Sinne des § 10g Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG
2.1.3.1

Ist das Kulturgut in ein Verzeichnis national wertvollen Kulturguts oder ein Verzeichnis national
wertvoller Archive eingetragen, braucht nicht bescheinigt zu werden, dass sich das Kulturgut
seit mindestens 20 Jahren im Familienbesitz befindet. Mit der Eintragung steht fest, dass die Er-
haltung im offentlichen Interesse liegt.

2.1.3.2

Zur Familie sind alle Angehérigen im Sinne des § 15 Abgabenordnung zu rechnen. Es kann sich
aber auch um eine Familienstiftung handeln.

2.2

Zuganglichmachen

Fur alle Kulturglter ist ferner nach entsprechender Vorlage einer schriftlichen Erklarung der Ei-
gentimerin oder des Eigentiimers zu bescheinigen, dass sie in einem den Verhaltnissen entspre-
chenden Umfang der wissenschaftlichen Forschung oder der Offentlichkeit zuganglich gemacht
werden. Ein den Verhaltnissen entsprechendes Zuganglichmachen ist gegeben, wenn die Eigen-
timerin oder der Eigentiimer der zustandigen Bescheinigungsbehdrde mitteilt, es bestehe die
Méglichkeit, Wissenschaftlern oder der interessierten Offentlichkeit den Zutritt zu gestatten. Be-
wegliche Kulturgiiter werden der Offentlichkeit auch durch Leihgaben anldsslich von Ausstellun-
gen oder wissenschaftlichen Arbeiten zuganglich gemacht. Stehen dem Zugang zwingende
Grunde, zum Beispiel konservatorische Griinde, entgegen, sind auch diese zu bescheinigen.

3
Erforderlichkeit der MaBnahmen
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3.1

Es ist zu bescheinigen, dass die durchgefiihrte MaBnahme nach Art und Umfang

a) bei Gebauden oder Gebaudeteilen zur Erhaltung als Baudenkmal,

b) bei einem Gebaude oder Gebaudeteil, das kein eingetragenes Denkmal, aber Teil eines Denk-
malbereichs ist, zur Erhaltung des schutzenswerten auBeren Erscheinungsbildes des Denkmal-
bereichs beziehungsweise

c) bei denkmalgeschitzten Garten- und Parkanlagen, Bodendenkmalern und anderen Kulturgi-
tern zu ihrer Erhaltung

nach MaBgabe der geltenden Bestimmungen der Denkmalpflege, des Archivwesens oder ande-
rer 6ffentlich-rechtlicher Schutz- und Erhaltungsverpflichtungen erforderlich waren.

3.2

Zur Erhaltung eines Bau- oder Bodendenkmals erforderliche MaBnahmen sind solche, die nach
Art und Umfang erforderlich sind, um die Merkmale zu erhalten, die die Eigenschaft des Objektes
als Bau- beziehungsweise Bodendenkmal begriinden.

3.3

Wegen des Tatbestandsmerkmals der ,Erforderlichkeit” ist ein strenger MaBstab an die Aufwen-
dungen zu legen. Es reicht nicht aus, dass die Aufwendungen aus fachspezifischer Sicht ange-
messen oder vertretbar sind, sie missen unter fachlichen Gesichtspunkten notwendig sein. Die
Tatsache, dass zum Beispiel eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt wurde, weil die Vorausset-
zungen hierfir vorlagen, entbindet nicht von der Priifung, ob die Aufwendungen erforderlich
sind. Die Erforderlichkeit der MaBnahmen muss sich aus dem Zustand des betreffenden Objekts
vor Beginn der BaumaBnahmen und dem fachlich sinnvoll erstrebenswerten Zustand ergeben.
Aufwendungen, die nicht der Eigenart des Objekts als Denkmal beziehungsweise Kulturgut ent-
sprechen, sind danach nicht bescheinigungsfahig.

3.4

An einem Gebaude oder Gebaudeteil sind auch MaBnahmen bescheinigungsfahig, die zu seiner
sinnvollen Nutzung erforderlich sind. Das Merkmal ist erflllt, wenn die MaBnahmen

a) die Denkmaleigenschaft nicht oder allenfalls unerheblich beeintrachtigen,

b) erforderlich sind, um eine unter denkmalschutzrechtlichen Gesichtspunkten sinnvolle Nutzung
des Baudenkmals zu erhalten, wiederherzustellen oder zu ermdéglichen und

c) geeignet erscheinen, die Erhaltung des Baudenkmals sicherzustellen.

3.5

Die Versicherung des Kulturguts gehort nicht zu den Aufwendungen fir die Erhaltung eines Kul-
turguts. Es reicht nicht aus, dass die MaBnahmen aus fachlicher Sicht angemessen oder vertret-
bar sind, sie missen zur Erhaltung des schutzwirdigen Zustands, zum Beispiel auch zur Abwen-
dung von Schaden, oder zur Wiederherstellung eines solchen Zustands notwendig sein. MaB-
nahmen, die ausschlieBlich durch das Zuganglichmachen des Kulturguts fiir die Offentlichkeit
veranlasst werden, zum Beispiel Errichtung eines Kassenhauschens oder Besucherparkplatzes,
gehoren nicht dazu. Aufwendungen hierfiir, zum Beispiel auch Lohnkosten flir Aufsichtsperso-
nal, kdnnen nur mit den Einnahmen aus der Nutzung des Kulturguts verrechnet werden.

4

Abstimmung der MaBnahmen

4.1

Es muss mit allen erheblichen Daten, vergleiche Muster 2 - Anlage 2, bescheinigt werden, dass
die MaBnahmen vor Beginn ihrer Ausfihrung mit der Bescheinigungsbehdrde abgestimmt wor-
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den sind. Die Abstimmung ist keine bloBe Formalie. Sie dient der Feststellung der entschei-
dungsrelevanten Tatsachen, insbesondere des Zustandes des Kulturguts, an dem MaBnahmen
vorgenommen werden sollen und der Sicherstellung der denkmalgerechten Ausfihrung der Ar-
beiten.

4.2

Die Abstimmung bedeutet die ausdrickliche Zustimmung beziehungsweise Billigung der konkret
in Rede stehenden MaBnahme durch die Bescheinigungsbehorde, vergleiche Verwaltungsgericht
Minden, Urteil vom 22. Januar 2015 - 9 K 3635/13, juris sowie Urteil vom 12. Juli 2011 - 1K
1516/10, juris. Sie erfordert einen Austausch Ubereinstimmender Auffassungen zur Denkmalver-
traglichkeit einer MaBnahme.

4.3

An der Abstimmung ist in den Fallen des § 10g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 EStG das Amt fir
Bau- beziehungsweise Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbandes zu beteiligen.

4.4

Die Abstimmung kann innerhalb eines denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens oder bei bauli-
chen Anlagen innerhalb eines Baugenehmigungsverfahrens erfolgen. Die fehlende vorherige Ab-
stimmung kann nicht nachgeholt oder durch die nachtragliche Erteilung einer Baugenehmigung
ersetzt werden. Das gilt selbst dann, wenn sich das Ergebnis als kulturgutvertraglich darstellt.
4.5

Wird erst im Verlauf der MaBnahme erkennbar, dass ein Kulturgut im Sinne der Nummer 2 vor-
liegt, kdnnen die Aufwendungen bescheinigt werden, die ab dem Zeitpunkt entstehen, ab dem
das Kulturgut den 6ffentlich-rechtlichen Bindungen des Denkmalschutzgesetzes beziehungs-
weise des Kulturgutschutzgesetzes vom 31. Juli 2016 (BGBI. | S. 1914), das durch Artikel 6 Ab-
satz 13 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBI. | S. 872) geadndert worden ist unterliegt, und die
MaBnahmen betreffen, die vor ihrem Beginn mit der Bescheinigungsbehdrde abgestimmt worden
sind.

4.6

Bei laufenden oder regelmaBig wiederkehrenden MaBnahmen reicht es aus, wenn sie einmal
vorweg abgestimmt werden, zum Beispiel laufende Pflege bei geschitzten Garten- und Parkan-
lagen.

4.7

Soll von den abgestimmten MaBnahmen abgewichen werden, bedarf dies einer erneuten vorhe-
rigen Abstimmung. Werden die MaBnahmen nicht in der abgestimmten Art und Weise durchge-
flhrt, darf insoweit eine Bescheinigung nicht erteilt werden.

4.8

Aus Nachweisgriinden sind Zeitpunkt und Inhalt der Abstimmung zwischen den Beteiligten in ge-
eigneter Weise schriftlich festzuhalten. Dabei ist die Eigentliimerin oder der Eigentiimer auf

a) die Bedeutung der Abstimmung fur die Erteilung einer Bescheinigung,

b) die Mdglichkeit der schriftlichen Zusicherung nach § 38 des VwVfG NRW sowie

c) das eigenstandige Prifungsrecht des Finanzamts, vergleiche Nummer 7,

hinzuweisen. Wird bereits im Rahmen der Abstimmung festgestellt, dass nicht alle MaBnahmen
die Voraussetzungen flr eine Bescheinigung erflillen, ist hierauf ausdriicklich hinzuweisen.

5

Hohe der Aufwendungen
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5.1

Es konnen nur tatsachlich angefallene Aufwendungen bescheinigt werden. Dazu gehdrt nicht der
Wertansatz fur die eigene Arbeitsleistung der Eigentiimerin oder des Eigentlimers oder die Ar-
beitsleistung unentgeltlich Beschaftigter. Zu den bescheinigungsfahigen Aufwendungen gehoren
aber die auf beglinstigte MaBnahmen entfallenden Lohn- und Gehaltskosten fiir eigene Arbeit-
nehmer oder Arbeithnehmerinnen, Material- und Betriebskosten, Aufwendungen fur Arbeitsgerate
sowie Gemeinkosten. Skonti oder sonstige Abzlige mindern die zu berlcksichtigenden Kosten.
Die Prufung schlieBt keine Preis- oder Angebotskontrolle ein.

5.2

Alle Rechnungsbetrage aus den detaillierten, nachvollziehbaren und priffahigen Originalrech-
nungen sind von der Antragstellerin oder dem Antragsteller entsprechend dem Vordruck geman
Anlage 1, Muster 1 Anlage zu Nummer 5, aufzulisten. Darin sind auch Angaben zum Zahlbetrag
und Zahlungsdatum der einzelnen Rechnungen, sowie zum Zeitpunkt des Abschlusses der MaB-
nahme zu tatigen.

5.3

Erforderlich ist die Vorlage der Schlussrechnungen. Abschlagsrechnungen und Kostenvoran-
schlage ersetzen keine Schlussrechnung. Kassenzettel miissen Menge, Artikel und Preis eindeu-
tig erkennen lassen.

5.4

Ist die Vorlage der Schlussrechnung oder der Original-Kalkulation wegen der Insolvenz des
Handwerkers nicht mdglich, kann die Bescheinigung nur erteilt werden, wenn die begunstigten
Aufwendungen fur das entsprechende Gewerk durch ein von der Erwerberin oder dem Erwerber
vorzulegendes Gutachten einer oder eines Sachverstandigen hachgewiesen werden und die Er-
werberin oder der Erwerber die Insolvenz des Auftragnehmers glaubhaft macht. Der an den
Handwerker gezahlte Pauschalpreis bildet die Obergrenze der bescheinigungsfahigen Aufwen-
dungen.

5.5

Pauschalrechnungen von Handwerkern konnen nur berlcksichtigt werden, wenn das Original-
Angebot, das dem Pauschalvertrag zugrunde liegt, beigefiigt ist. Wenn es zur Prifung der Ein-
zelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der Original-Kalkulation verlangt werden. Geneh-
migungs- und Priifungsgebiihren gehdéren zu den Kosten der genehmigten oder gepriiften Bau-
maBnahme.

5.6

Die Bescheinigungsbehdérde hat zu bescheinigen, dass die dem Bescheinigungsantrag zugrunde
liegende MaBnahme durchgefiihrt wurde und die Kosten durch Vorlage der Originalrechnungen
nachgewiesen wurden. Der Antragstellerin oder dem Antragsteller nur elektronisch zugegangene
Rechnungen kdnnen als Originalrechnung nur bericksichtigt werden, wenn die Echtheit der Her-
kunft und die Unversehrtheit des Inhalts der Rechnungen durch die Vorlage weiterer Unterlagen,
zum Beispiel Werkvertrag, Uberweisungs- oder Zahlungsbeleg nachgewiesen werden und die
Lesbarkeit der Rechnungen und weiteren Unterlagen gewahrleistet ist.

5.7

Die eingereichte Rechnungsaufstellung ist zugleich Bestandteil der Bescheinigung. Sie ist daher
der Bescheinigung immer beizufiigen. Die Bescheinigungsbehdrde hat darauf die anerkannten
Aufwendungen kenntlich zu machen.

5.8

Zu den bescheinigungsfahigen Aufwendungen gehdrt auch die in den Rechnungen ausgewiese-
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ne Umsatzsteuer. Soweit die Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfahig ist, kann die Bescheini-
gung auf Begehren der Antragstellerin oder des Antragstellers auf die Nettorechnungsbetrage
beschrankt werden. Schuldet der Bauherr die Umsatzsteuer aus den von ihm bezogenen Leis-
tungen nach § 13b des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Fe-
bruar 2005 (BGBI. | S. 386), welches zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Dezember
2018 (BGBI. | S. 2338) geandert worden ist, kann die von ihm an das Finanzamt abgefiihrte Um-
satzsteuer in die Bescheinigung einbezogen werden. Voraussetzung ist, dass die Anmeldung
und Zahlung der nach § 13b des Umsatzsteuergesetzes geschuldeten Umsatzsteuer nachgewie-
sen ist.

5.9

Wenn vom Bauherrn bei in Eigenleistung durchgefuhrten MaBnahmen Nebenkosten wie zum
Beispiel Aufwendungen fiir angeschaffte Werkzeuge oder Maschinen, Fahrtkosten und ahnli-
ches geltend gemacht werden, hat die Bescheinigungsbehdérde deren Erforderlichkeit dem Grun-
de nach zu bestatigen, jedoch nicht zu bescheinigen. Dem Finanzamt bleibt die Prifung der H6-
he der steuerbeglinstigten Kosten vorbehalten. In diesen Fallen ist in der Spalte ,Prifvermerk”
der Rechnungsaufstellung nach Anlage 1, Muster 1, Anlage zu Nummer 5, ein entsprechender
Hinweis aufzunehmen.

5.10

In die Bescheinigung ist dann folgender Zusatz aufzunehmen:

.Der Bauherr hat MaBnahmen in Eigenleistung durchgefiihrt. In diesem Zusammenhang wurden
Uber die bescheinigte Summe hinaus Nebenkosten beantragt, vergleiche Rechnungsaufstellung.
Die Prufung und Zurechnung dieser Kosten zu den gemaB § 10g EStG begulnstigten Aufwendun-
gen obliegt dem Finanzamt.”

6

Zuschiisse aus 6ffentlichen Mitteln

6.1

In die Bescheinigung sind die Zuschiisse aufzunehmen, die eine der fiir Denkmalschutz, Denk-
malpflege, Archivwesen oder ein anderes Kulturgut zustandigen Behdrden der Empfangerin oder
dem Empfanger der Bescheinigung aus 6ffentlichen Mitteln bewilligt hat. Fir Denkmalschutz
oder Denkmalpflege zustandige Behorden in Nordrhein-Westfalen sind die jeweils oOrtlich zustan-
digen Gemeinden, Kreise, Landschaftsverbande und Bezirksregierungen.

6.2

Durch eine Nebenbestimmung und geeignete organisatorische MaBnahmen ist sicherzustellen,
dass die Bescheinigung entsprechend § 10g Absatz 3 Satz 2 EStG geandert werden kann, wenn
solche Zuschilisse nach Ausstellung der Bescheinigung gewahrt werden. Die Bescheinigungsbe-
horde ist verpflichtet, dem zustandigen Finanzamt gemaB § 4 MV die Anderung der Bescheini-
gung mitzuteilen.

7

Benehmen des Landschaftsverbandes bei MaBnahmen an Bau- oder Bodendenkmalern oder
Objekten in Denkmalbereichen

GemaR § 40 DSchG wird die Bescheinigung im Benehmen mit dem Landschaftsverband ausge-
stellt. Hierzu fertigt die Untere Denkmalbehdrde ihren Entscheidungsentwurf und Uberlasst die-
sen dem Landschaftsverband. Sofern im Einzelfall erforderlich, sind die zu dessen Beurteilung
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erforderlichen Unterlagen beizufligen. Der Landschaftsverband bewertet die beabsichtigte Ent-
scheidung aus seiner fachlichen Sicht unter Berlicksichtigung des Abstimmungsergebnisses.

8

Priifungsrecht des Finanzamts

8.1

Die Finanzamter haben zu prifen,

a) ob die vorgelegte Bescheinigung von der nach Landesrecht zustandigen Behdrde ausgestellt
worden ist,

b) ob die bescheinigte MaBnahme an einem Kulturgut durchgeflihrt worden ist, das im Eigentum
der oder des Steuerpflichtigen steht,

c) ob das Kulturgut im jeweiligen Kalenderjahr weder zur Erzielung von Einklinften im Sinne des
§ 2 EStG genutzt worden ist noch Gebaude oder Gebaudeteile zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt worden sind,

d) inwieweit die Aufwendungen etwaige aus der Nutzung des Kulturguts erzielte Einnahmen,
vergleiche hierzu auch Nummer 3 Ubersteigen,

e) in welcher Hohe die in der Rechnungsaufstellung enthaltenen, aber nicht bescheinigten Ne-
benkosten, vergleiche hierzu Nummer 5 steuerrechtlich Aufwendungen fiir das Kulturgut im Sin-
ne des § 10g EStG sind,

f) ob weitere Zuschiisse fir die bescheinigten Aufwendungen gezahlt werden oder worden sind
und

g) in welchem Veranlagungszeitraum die Steuerbegtinstigung erstmals in Anspruch genommen
werden kann.

8.2

Die Bindungswirkung der Bescheinigung erstreckt sich folglich nicht auf die Tatbestandsmerk-
male, die einer abschlieBenden Priifung durch das Finanzamt vorbehalten sind.

9

Gebiihrenpflicht

9.1

Die von der Unteren Denkmalbehdérde ausgestellten Bescheinigungen sind nach § 29 Absatz 3
DSchG gebuhrenpflichtig. Die Gebuhr ist, soweit die Gemeinde keine eigene Geblhrenordnung
nach § 2 Absatz 3 des Gebuhrengesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. August
1999, das zuletzt durch Gesetz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 836) geandert worden ist,
erlassen hat, nach Tarifstelle 4a.2 - 2.1 der Allgemeinen Verwaltungsgebihrenordnung vom 3.
Juli 2001 (GV. NRW. S. 262) das zuletzt durch Verordnung vom 30.April 2019 (GV. NRW. S.
216)geandert worden ist, zu berechnen.

9.2

Die fir die Erteilung der Bescheinigung angefallenen Geblhren gehoren nicht zu den bescheini-
gungsfahigen Aufwendungen.

10

Schlussbestimmungen

10.1

Die in diesen Richtlinien angegebenen und erlduterten Beispiele sind Regelbeispiele, die Inhalt,
Ziel und Zweck der Richtlinien erlautern sollen. Eine im Einzelfall abweichende Sachbehandlung
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durch die Bescheinigungsbehdrde kann durch besondere denkmalbedingte Umstande gerecht-
fertigt sein. Ein Remonstrationsrecht steht dem Finanzamt in diesen Fallen nur zu, wenn solche
besonderen Umstande im Einzelfall nicht vorliegen.

10.2

Ausnahmen von diesen Richtlinien bedirfen bei Kulturgitern im Sinne von § 10g Absatz 1 Satz 2
Nummer 1-3 EStG der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Oberen Denkmalbehdrde. Die
Oberen Denkmalbehérden sollen im Ubrigen die Unteren Denkmalbeh&rden beim Ausstellen von
Steuerbescheinigungen beraten und im Rahmen ihrer Aufgabe nach dem Ordnungsbehdérdenge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S.23) geandert wor-
den ist, beaufsichtigen.

10.3

Die Untere Denkmalbehdrde unterrichtet die Obere Denkmalbehdrde jahrlich, jeweils zum 31. De-
zember, Uber die Anzahl der ausgestellten Steuerbescheinigungen, jeweils mit Betragen bis zu
250 000 Euro und von mehr als 250 000 Euro. Von Bescheinigungen tber mehr als 250 000 Eu-
ro Ubersendet die Untere Denkmalbehdrde der Oberen Denkmalbehdérde jeweils eine Durch-
schrift oder Ablichtung der ausgestellten Bescheinigung. In der Durchschrift oder Ablichtung
sind Anschrift und Anrede nicht anzugeben oder unleserlich zu machen.

1"

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

1.1

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veroffentlichung im Ministerialblatt fir das Land Nord-
rhein-Westfalen in Kraft. Der gemeinsame Runderlass des Ministeriums flir Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr, des Ministeriums flir Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
und des Finanzministeriums vom 11. Juli 2016 (MBI. NRW. S. 608) tritt gleichzeitig auBer Kraft.
1.2

Dieser Runderlass tritt am 31. Dezember 2025 auBer Kraft.

MBI. NRW. 2019 S. 433, geandert durch Runderlass vom 10. Dezember 2024 (MBI. NRW.
2024 S. 1265).

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 11/12


https://recht.nrw.de/gvnrw/1980-34
https://recht.nrw.de/mblnrw/2016-s608
https://recht.nrw.de/mblnrw/2024-44

Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Anlage 2 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Anlage 3 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 12/12


https://recht.nrw.de/system/files/BA/41285-38585-smbl_224_20190912_a_anlage1.pdf
https://recht.nrw.de/system/files/BA/41285-38586-smbl_224_20190912_a_anlage2.pdf
https://recht.nrw.de/system/files/BA/41285-38587-smbl_224_20190912_a_anlage3.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung des § 10g des Einkommensteuergesetzes Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und des Ministeriums der Finanzen 
	Anlagen


